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Während Nanowissenschaften und -technolo-
gien sowohl in der deutschen Forschungs- und 
Technologieförderung als auch in der Tech-
nikfolgenabschätzung in den letzten Jahren 
große Aufmerksamkeit erfahren haben, hat 
sich die Rechtswissenschaft in der Beschäfti-
gung mit diesem gemeinhin als Schlüsseltech-
nologie, Innovationstreiber und Wachstums-
motor qualifizierten Bereich bisher zurück-
gehalten. Stellt die Nanotechnologie vor die-
sem Hintergrund überhaupt eine Herausforde-
rung für Rechtsordnung und Rechtswissen-
schaft dar? Benötigen wir gar ein „Nano-
recht“? Oder zeigt sich einmal mehr die (wo-
möglich notwendige) Rolle des Rechts als 
reaktive, lediglich nachvollziehende Ord-
nungskraft gesellschaftlichen Wandels und 
wissenschaftlich-technischer Entwicklungen? 
Um dem diagnostizierten Mangel rechtswis-
senschaftlicher Auseinandersetzung mit Nano-
technologie abzuhelfen und ein Forum für den 
Dialog von Rechtswissenschaftlern und Prak-
tikern zur Frage der Regulierung von Nano-
partikeln und -materialien zu bieten, hatte das 
Institut für Umwelt- und Technikrecht der 
Universität Trier unter der Leitung von Peter 
Reiff vom 31. August bis 2. September zu 
seinem bereits seit 1985 stattfindenden alljähr-
lichen Kolloquium zum Umwelt- und Tech-
nikrecht geladen.1 

1 Recht klein? Die Berührungspunkte von 
Nanotechnologie und Rechtswissenschaft 

Mit Hinweis auf die am 17. Juni 2008 von der 
Europäischen Kommission veröffentlichte Mit-
teilung über die „Regelungsaspekte bei Nano-

materialien“2, stellte Peter Reiff bereits ein-
gangs klar, dass der Tagungstitel weder rheto-
risch noch interrogativ zu verstehen sei. Die 
Frage laute also nicht, ob Nanotechnologie eine 
Herausforderung für die Rechtsordnung sei, 
sondern wie diese ihr begegne. Ziel der Tagung 
sei es, diese Fragestellung sowohl aus öffent-
lich-rechtlicher Sicht als auch aus der Perspek-
tive des privaten Haftungsrechts und des Versi-
cherungsrechts zu beleuchten. 

Da vielen Juristen die wissenschaftlichen 
Grundlagen der Nanotechnologie wenig ver-
traut sind, präsentierte zu Beginn der Tagung 
Günter Schmid vom Institut für anorganische 
Chemie der Universität Duisburg-Essen aus 
naturwissenschaftlich-technischer Sicht seine 
Einschätzungen der Chancen und Risiken der 
Nanotechnologie. Er gab einen Überblick über 
Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven und 
forderte eine bessere Nutzung der wirtschaft-
lichen Potenziale der Nanotechnologie.3 Zur 
Frage der Risiken thematisierte er eine aktuel-
le toxikologische Studie4, die mit einer As-
best-Analogie für weltweiten Aufruhr gesorgt 
hat, deutete den Umgang mit diesen und ande-
ren Daten aber in erster Linie als Kommunika-
tionsproblem. Diskutiert wurde im Anschluss, 
ob es im Laufe von Lebenszyklen von Nano-
materialien zu einem Herauslösen und Eintrag 
von Nanopartikeln in die Umwelt kommen 
könne und wie umwelt- und abfallrechtlich 
damit umzugehen sei. 

2 Nanotechnologie und das Vorsorgeprinzip 

Christian Calliess, Professor für Öffentliches 
Recht und Europarecht (Freie Universität Ber-
lin) und seit Juli 2008 Mitglied des Sachver-
ständigenrates für Umweltfragen, untersuchte 
die Auswirkungen des Vorsorgeprinzips auf 
die Nanotechnologie. Das Vorsorgeprinzip 
(Art. 174 Abs. 2 EGV und Art. 20a GG) bein-
haltet zwei Aspekte – Ressourcen- und Risiko-
vorsorge – die folgende Struktur5 aufweisen: 
Wenn in zwei Schritten (Risikoermittlung und 
Risikobewertung) ein Vorsorgeanlass festge-
stellt werden kann, ergibt sich ein Bedarf an 
einer Vorsorgemaßnahme. Problem der Nano-
technologie ist die Risikoermittlung, da im 
Bereich Gesundheitsschutz bisher nur einige 
tierexperimentelle Nachweise zu Nanoparti-
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keln, im Umweltschutz6 noch weniger Er-
kenntnisse vorliegen. Calliess plädierte in die-
sem Zusammenhang für eine widerlegbare 
Gefahrenvermutung, die wirtschaftlichen Ak-
teuren zugleich einen Anreiz zu parallel betrie-
bener Wirkungsforschung bieten solle. 

Das Rechtsstaatsprinzip verhindert, dass 
eine ungeschriebene Beweislastumkehr ange-
nommen werden kann, die sich allein aus dem 
Vorsorgeprinzip und entsprechenden Schutz-
pflichten des Staates ergibt. Nach Calliess 
besteht aber die Möglichkeit für gesetzgeberi-
sche Vorsorgemaßnahmen. Er verwies auf die 
Mitteilung der EU-Kommission, die weitere 
Rechtsetzung nicht für zwingend erforderlich 
hält und das Vorsorgeprinzip als Legitimation 
für Informationsmaßnahmen und Forschungs-
förderung interpretiert. Calliess fragte, ob die 
in verschiedenen einschlägigen Rechtsgebie-
ten enthaltenen Vorschriften mit Blick auf das 
Vorsorgeprinzip ausreichend seien, und zitier-
te das Umweltgutachten, das Lücken im sekt-
oralen Umweltrecht diagnostiziert. Er hält den 
von der am 1. Juni 2007 in Kraft getretenen 
EU-Chemikalienverordnung REACH7 ver-
folgten mengenbasierten Ansatz für problema-
tisch und stellte die Frage, ob nicht nanoskali-
ge Substanzen als eigene Stoffe im Sinne der 
Stoffdefinition in Art. 3 Nr. 1 der REACH-
Verordnung betrachtet werden sollten. Wei-
terhin forderte er die Einführung einer EU-
weiten Studiendatenbank und eine Kenn-
zeichnungspflicht von Nanoprodukten. 

3 Within REACH? Nanotechnologie und 
das Chemikalien- und Umweltrecht 

Martin Kayser, Leiter der Produktsicherheit der 
BASF AG Ludwigshafen, befasste sich aus 
Unternehmensperspektive mit der Erfassung 
von nanoskaligen Stoffen durch das Chemika-
lienrecht und erläuterte das Stoffzulassungs-
prinzip der REACH-Verordnung. Unter deren 
Stoffdefinition fallen Stoffe unabhängig von 
ihrem Größenverhältnis, folglich auch in ihrer 
nanoskaligen Größe. Die Informationspflichten 
nach Art. 12 der REACH-Verordnung sind 
mengenabhängig. Ein Stoffsicherheitsbericht 
(Chemical Safety Report) ist zu erstellen, wenn 
die Schwelle von zehn Tonnen pro Jahr über-
schritten wird. Kayser erörterte und verneinte 

die Frage, ob für Nanomaterialien die Mengen-
schwellen abzuändern seien. Von der Anwen-
dungsregistrierung, die ein sogenanntes erwei-
tertes Sicherheitsdatenblatt erfordere, würden, 
so Kayser, auch alle Nanoanwendungen er-
fasst. Er unterstützte daher die Initiative zu-
gunsten eines freiwilligen Informationssystems 
zu nanotechnologischen Anwendungen, produ-
zierten Volumina und verwendeten Nanomate-
rialien. Außerdem wies er auf die Selbstver-
pflichtung der BASF hin (Verhaltenskodex 
Nanotechnologie8). Die Diskussion befasste 
sich mit den Möglichkeiten kleiner und mittle-
rer Unternehmen, eigene Risikobegleitfor-
schung zu betreiben. Sowohl Expertise als auch 
Arbeits- und Umweltschutz im Umgang mit 
Nanopartikeln werden in vielen Unternehmen 
als problematisch eingeschätzt. 

Zu den umweltrechtlichen Anforderun-
gen an die Produktion von Nanomaterialien in 
Anlagen referierte Eckard Pache (Universität 
Würzburg). Seinr Tour d’Horizon der an-
wendbaren Vorschriften begann mit dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). § 
5 BImSchG, der die Betreiberpflichten bei 
genehmigungsbedürftigen Anlagen benennt, 
schreibt eine Schutzpflicht (Abs. 1 Nr. 1) und 
ein Vorsorgegebot (Abs. 1 Nr. 2) fest. Es han-
delt sich um Gefahrenabwehrrecht, das in der 
Verordnung über Immissionswerte für Schad-
stoffe in der Luft (22. BImSchV) und die Ver-
waltungsvorschrift der Technischen Anleitung 
Luft konkretisiert wird. Pache diskutierte die 
Nanopulver-Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG)9, die das Verhältnis 
von Schutzpflicht und Vorsorgegrundsatz 
unter den Bedingungen von Ungewissheit 
über einen Schadenseintritt zum Gegenstand 
hat. Problematisch war darin, dass es für Na-
nomaterialien keine anerkannten Wirkungs-
schwellen gab. Das BVerwG habe sich mit 
einem Rückgriff auf eine Studie zu Feinstaub-
krebsrisiken beholfen. Dies sei vielfach kriti-
siert worden, zeige nach Ansicht von Pache 
aber, dass eine Anwendung geltenden Rechts 
auf Nanotechnologie und eine plausible Be-
grenzung der rechtlich erforderlichen Vorsor-
geaufwendungen möglich sei. Ein Nanotech-
nologiegesetz ist nach Pache nicht erforder-
lich. Als Desiderat formulierte er eine parti-
kelspezifische Grenzwertfestlegung auch im 
Arbeitsschutz- und Gefahrstoffrecht, da bisher 
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nur generelle Regelungen vorhanden seien. In 
der anschließenden Diskussion wurden diese 
Positionen weitgehend bestätigt. Im Rahmen 
der arbeitsschutzrechtlichen Gefahrstoffver-
ordnung müssten nun technische Regeln für 
Gefahrstoffe erlassen werden – ähnlich wie 
z. B. für den Umgang mit Asbest. 

4 Haftungsrisiken der Nanotechnologie 

Nach diesen öffentlich-rechtlichen Vorträgen 
stand der zweite Tag des Trierer Kolloquiums 
im Zeichen privatrechtlicher Haftungsfragen. 
Gerald Spindler, Rechtswissenschaftler und 
Ökonom (Universität Göttingen), referierte 
überblicksartig zu den Regulierungsoptionen bei 
unbekannten Kausalverläufen, bevor er auf das 
Recht der Produkt-, Arzneimittel- und Umwelt-
haftung einging. Im Produkthaftungsrecht haften 
Hersteller nicht für Entwicklungsgefahren, son-
dern haben eine Produktbeobachtungspflicht 
nach Inverkehrbringen. Das Arzneimittelgesetz 
kennt sowohl eine Gefährdungshaftung als auch 
eine begrenzte Beweislastumkehr im Sinne einer 
Kausalitätsvermutung (§ 84). Diese Vorschrift 
könnte, so Spindler, eine Blaupause für andere 
gesetzgeberische Ansätze bei unbekannten Kau-
salverläufen sein. Nach systematischen Ausfüh-
rungen zu Varianten des Kausalitätsnachweises 
ging Spindler auf das öffentlich-rechtliche Voll-
zugsproblem ein: Das Privatrecht sei effizienter, 
wenn Standards und entsprechende Kennzeich-
nungspflichten vorhanden seien und Konkurren-
ten mithilfe des Wettbewerbsrechts flankierend 
für deren Einhaltung sorgen könnten. Dies wur-
de nachfolgend ebenso kontrovers diskutiert wie 
die Frage nach Testpflichten der Hersteller. 
Nach Spindler besteht keine Herstellerpflicht zur 
Bildung von Risikowissen, die sich als „echte 
Forschungspflicht“ verstehen lasse. Peter Mar-
burger vom Institut für Umwelt- und Technik-
recht widersprach: Die Auslegung des Rechts-
begriffs der „Erforderlichkeit“10 im Rahmen der 
Fahrlässigkeitsprüfung ergebe eine Risikoer-
mittlungspflicht. 

Christian Armbrüster (Freie Universität 
Berlin) legte Bewältigungsstrategien dar, die das 
Privatversicherungsrecht für die Haftungsrisiken 
der Nanotechnologie bietet. Nach grundlegen-
den Erläuterungen zum zentralen Begriff der 
Versicherbarkeit, machte er deutlich, dass Nano-

risiken von den Versicherungspolicen bereits 
erfasst werden. Ein Rückgriff auf Vorsorgeklau-
seln in Versicherungsverträgen, die zur Versi-
cherung neu auftretender Risiken dienen, sei 
nicht erforderlich. Die Versicherbarkeit von 
Nanorisiken sei aber insgesamt noch in der 
„Studierphase“. Das Schreckensszenario bilde 
das Beispiel „Asbest“, das vollständig vom Ver-
sicherungsschutz ausgenommen worden sei. Das 
Verhalten der Rückversicherer könne man in 
dieser Hinsicht als „Frühwarnsystem“ verstehen. 
Armbrüster diskutierte abschließend verschie-
dene Varianten der Verbesserung der versiche-
rungsmathematischen und wirtschaftlichen Ver-
sicherbarkeit wie die Einführung von Haftungs-
höchstgrenzen, Entschädigungsfonds oder 
Pflichtversicherungen. Für die Risiken der Na-
notechnologie böten sich solche Modelle aus 
seiner Sicht nicht an. 

Als Vertreter der Versicherungswirtschaft 
sprach sich auch Thomas Epprecht, Experte für 
emergente Risiken der Rückversicherungsge-
sellschaft Swiss Re (Zürich), gegen ein Nano-
technologiegesetz aus.11 Er forderte eine Regu-
lierung auf Verordnungsebene, in der Zulas-
sungsbedingungen wie standardisierte Testver-
fahren festgelegt würden. Eine versicherungs-
rechtliche Sonderbehandlung setze eine Nano-
definition voraus; der bloße Verweis auf den 
nanoskaligen Bereich sei zur Grenzziehung 
sinnlos. Epprecht rundete die Tagung mit Aus-
führungen zu Risikowahrnehmung und -mana-
gement der Versicherer ab. 

5 Fazit und rechtspolitische Desiderata 

Wohl unisono lehnten die versammelten 
Rechtswissenschaftler und Praktiker die Forde-
rung nach Einführung eines Nanotechnologie-
gesetzes ab. Die rechtliche Bewältigung von 
Nanowissenschaften und -technologien sei eine 
Querschnittsaufgabe für verschiedene, öffent-
lich-rechtliche wie privatrechtliche Rechtsge-
biete. Das neue europäische Chemikalienrecht 
weist nach Ansicht mancher Referenten und 
Teilnehmer des Kolloquiums Defizite auf. So 
seien der mengenbasierte Ansatz der REACH-
Verordnung problematisch und bisherige Test-
regime unangemessen. Neben einem auf die 
unerwünschten und unbeabsichtigten Folgen 
nanotechnologischer Entwicklungen bezogenen 
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Erkenntnisdefizit gebe es ein Umsetzungsdefi-
zit. So komme es nun auf die Formulierung 
untergesetzlicher Umwelt- und Arbeitsschutz-
standards, von Grenzwerten und technischen 
Regeln an. Derzeit gingen die einzelgesetzli-
chen Verweise auf den „Stand der Technik“12, 
die „allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik“13 oder den „Stand von Wissenschaft und 
Technik“14 mangels untergesetzlicher Normie-
rungen ins Leere. Die Herausforderung für die 
Rechtsordnung besteht darin, die nötigen Nor-
mierungen auf den Weg zu bringen. An grund-
sätzlich geeigneten Strukturen und Regulie-
rungsinstrumenten fehle es ihr nicht. 

Offen blieb die Frage nach praktischer 
Umsetzbarkeit und Kontrolle der Regelungen 
in kleinen und mittleren Unternehmen. Zu kurz 
kamen auf der Trierer Tagung rechtsverglei-
chende, europäische und internationale Aspek-
te. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern, 
denn abschließend erfolgte die Ankündigung 
der nächsten Jahrestagung des Instituts für 
Umwelt- und Technikrecht vom 30. August bis 
1. September 2009 zum Thema „Energiever-
sorgung und Umweltschutz in Zeiten hoher 
Rohstoffpreise“. 
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